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SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR LUFTVERTEIDIGUNG/REVUE SUISSE

DE LA DEFENSE AÉRIENNE / RIVISTA SVIZZERA PER LA DIFESA AEREA

G oster

GA-5
der zweimotorige

Allwetter-Jäger

•

;

Das mit Dreieckflügel
und hochgesetztem
Höhen- u. Seitenleitwerk

ausgestattete Jagdflugzeug

Gloster-JAVELIN •

gilt als der beste Jäger

der Welt. Das mit zwei

Düsenaggregaten versehene

Flugzeug erreicht

Schallgeschwindigkeit
und gilt als ausserordentlich

beweglich. — Dank

seiner modernen RADAR-Ausrüstung kann es als sog. Allwetterjäger- eingesetzt werden. In weniger als drei Minuten steigt es auf eine

Höhe von 12000 Meter. Nach hartem Konkurrenzkampf mit dem Jagdflugzeug der De Havilland-Werke — dem anlässlich der SBAC-Schau

zur Farnborough verunglückten Typ DH 110 — gewannen die 6L0STERWERKE für diesen Düsenjäger 6A-5 einen namhaften - Superprioritäts-

Auftrag der ROYAL AIR FORCE. Obwohl beide Konkurrenzflugzeuge in den Flugleistungen einander ebenbürtig sind, gab jedoch die niedrige

Landegeschwindigkeit der 6A-5 bei der Entscheidung für diese Type den Ausschlag. Ein im militärischen Einsatz nicht minder wichtiger

Vorteil, da dadurch auch kürzere Pisten angeflogen werden können.
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Oberstkorpskommandant J. Huber, ein treuer Freund des Luftschutzes "j"

Von Ed. von Waldkirch

Eben erst zum Kommandanten der Festung St-Maurice

ernannt, wurde der damalige Oberst Jakob Huber von
seinem Waffenkameraden, dem späteren
Oberstkorpskommandanten Labhart, im Herbst 1936 nach Bern
berufen, um ihm, dem Chef der Generalstabsabteilung,
zur Seite zu treten. In jenem Winter war das erste
Dienstreglement für die Organisationen des Luftschutzes
in Vorbereitung, und die Durchsicht des Entwurfes
wurde Huber übertragen. Ich erhielt so den ersten
unmittelbaren Kontakt mit ihm.

In einer langen Aussprache behandelten wir nicht
bloss das Dienstreglement, sondern berührten auch

allgemeine Fragen der Luftverteidigung. Mit lebhaften
Ausführungen erklärte mir Huber, nie werde die Armee
imstande sein, eine Verteidigung zu erzielen, die der

Bevölkerung wirksamen Schutz bieten könnte, und
namentlich sei ein Ausbau der artilleristischen
Luftabwehr mit diesem Ergebnis schlechthin ausgeschlossen;

um so nötiger sei es, den Luftschutz so umfassend
und wirksam zu gestalten, als sich dies überhaupt
erreichen lasse. Alle Bestrebungen, die diesem Ziele
dienten, müssten daher die volle Unterstützung der
Armee erhalten. Dass dies nicht bloss ein grundsätzlicher

Standpunkt war, sondern eine bindende Zusicherung

darstellte, erwies sich später restlos. Dies entsprach
dem Wesen Hubers, der nie leere Worte machte,
sondern für den Denken und Handeln ein Ganzes bildete.

Nach der Mobilmachung galt es im September 1939,
die Beziehungen zwischen Luftschutz und Armee in
verschiedener Hinsicht klarzustellen und enger zu

knüpfen. Zu diesem Zwecke begab ich mich nach

Spiez, um die Grundlagen hierfür mit dem nun als

Unterstabschef für Rückwärtiges tätigen Oberst Huber
zu besprechen. Freilich lagen erst die Erfahrungen
weniger Tage vor, doch liess sich bereits deutlich
erkennen, was noch der Abklärung und Ordnung

bedürfe. Nicht zuletzt ging es darum, dass zwecklose

Eingriffe militärischer Stellen in die Tätigkeit und die
vorbereiteten Einrichtungen des Luftschutzes unterbun-
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den wurden. Am 12. September 1939 erliess der
Unterstabschef für Rückwärtiges die von mir verfasste und

unterbreitete «Luftschutz-Instruktion für
Territorialkommandos», die nicht nur an letztere, sondern auch

an alle Heereseinheiten ging. Die Luftschutzorganisationen

wurden den Territorialkommandanten unterstellt,

die ein Inspektionsrecht erhielten. Grundsätzliche

und fachdienstliche Weisungen wurden aber der
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